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Landkreis  
Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 
 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
Postanschrift: PF 11 02 64, 17042 Neubrandenburg 
 

 

      

      

Christian Krischausky 

Neustrelitzer Straße 84 

17033 Neubrandenburg 

      

      

      

      

 
 

Regionalstandort 

Neubrandenburg 

Amt/SG  

Rechts- und Kommunalaufsichtsamt 
komm. Amtsleiterin 

Auskunft erteilt: 

Kathrin Schmidt 
E-Mail: Kathrin.schmidt@lk-seenplatte.de      

Zimmer:  3.097 

Telefon:  0395-57087 2139 

Fax:  0395- 57087 5960 

Internet:  www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de 

 
 
Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Mein Zeichen: Datum:
            302.1-21(53)/21-2205 27. April 2021      

 
 
Antrag nach dem IFG M-V 
Ihre Schreiben vom 9. April 2021 und vom 11. April 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Krischausky,  
 
jeweils mit Faxnachricht vom 9. und 11. April 2021 beantragten Sie folgende Auskunft: 
 

1. Wie viele Faxgeräte werden von der Verwaltung betrieben? Handelt es sich dabei um 
physische Endgeräte oder ausschließlich um Fax over IP? Und ist die Anschaffung von 
weiteren Faxgeräten geplant?  

2. Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Personen im Landratsamt, die für juristisch 
fragwürdige Entscheidungen, wie Ausgangssperren, verantwortlich sind? 

3. Auf Grundlage welcher Datenbasis glauben die Verantwortlichen im Landkreis das eine 
Ausgangssperre zur Eindämmung des Infektionsschutzgeschehens effektiver ist als die 
Gesundheitsämter mit mehr Personal auszustatten, sowie eine Testpflicht und /oder die 
Schließung von Betrieben wie z.B. Webasto durchzusetzen?  

 
Ihre Auskunftsbegehren stützen Sie auf das IFG M-V, LUIG und das VIG. 
 
Einschlägig dürfte vorliegend ausschließlich das IFG M-V sein.  
 
Zweifel bestehen diesseits, ob die von Ihnen begehrten Auskünfte den amtlichen Zweck im Sinne des 
§ 2 Satz 1 Nr. 1 IFG M-V erfüllen.  
 
Unabhängig davon gebe ich Ihnen mit diesem Schreiben folgende Auskünfte: 
 
Ziffer 1 
Es sind in der Verwaltung 12 analoge Faxgeräte im Einsatz (Hardware). Der Faxempfang bzw. der 
Faxversand kann parallel dazu von jedem Arbeitsplatz der Verwaltung über Microsoft Outlook 
durchgeführt werden. 
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Ziffer 2 
Das Durchschnittsalter der Bediensteten liegt bei 46,72 Jahren. Eine Differenzierung nach 
Verantwortlichkeiten in der Pandemie wird hier nicht vorgenommen.  
 
Ziffer 3 
Die zugrundeliegende Datenlage ergibt sich aus den maßgeblichen Rechtsvorschriften. In der 
Begründung von Allgemeinverfügungen wird regelmäßig darauf verwiesen und Bezug genommen.  
 
Ich gehe davon aus, dass damit Ihre Fragen hinreichend beantwortet sind. Sollte dies nicht der Fall 
sein und Sie einen rechtsmittelfähigen Bescheid erwarten, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als 
Anhörung nach § 28 VwVfG M-V.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Kathrin Schmidt 
komm. Amtsleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


